
   

Gemeindeverwaltung Langenbruck 
Tel. 062 390 11 37 
Homepage: www.langenbruck.ch, Mail: gemeinde@langenbruck.ch 
Mo: 08.15 - 11.45 Uhr & 15.00 - 17.00 Uhr 
Di:  geschlossen 
Mi:  08.15 - 11.45 Uhr 
Do:  08.15 - 11.45 Uhr & 15.00 - 17.00 Uhr 
Fr:  08.15 - 11.45 Uhr 
Termine können nach Voranmeldung auch ausserhalb der Öffnungszeiten stattfinden. 

  

  
  
 
 
  
 
   Langenbruck, November 2025 
 
 

Einladung 
Zur Bürger- und Einwohnergemeindeversammlung 
 
 
 
Liebe Langenbruggerinnen und Langenbrugger 
Liebe Bärenwilerinnen und Bärenwiler 
 
Wir laden Sie ganz herzlich zur Bürger- und Einwohnergemeinde-Versammlung ein.  

 

Donnerstag, 11. Dezember 2025 

Revue, Erikaweg 1 
 

 
Die Bürgergemeinde-Versammlung findet um 19.30 Uhr, die Einwohnergemeinde-Versammlung im An-
schluss daran um 20.00 Uhr statt.  
 
Zeigen Sie mit Ihrem Kommen Interesse an unserem Dorf und damit Ihr Engagement für ein attraktives und zukunfts-
orientiertes Langenbruck. 
 
 
Mit herzlichen Grüssen 
 
NAMENS DES GEMEINDERATES 
 
 
 
Hector Herzig, Gemeindepräsident 
 
 
 
Lukas Baumgartner, Gemeindeverwalter  
  QR-Code zu den digitalen  

Unterlagen – Mit der Kamera 
des Smartphones scannen 



   

Traktanden der Bürgergemeinde 
1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 24. Juni 2025 
2. Budget 2026 
3. Verschiedenes 

 
Bemerkung zu Traktandum Nr. 1 der Bürgergemeinde 
Das Protokoll der Einwohnergemeinde-Versammlung vom 24. Juni 2025 ist im öffentlichen Anschlagkasten bei der 
Gemeindeverwaltung oder auch auf der Gemeindehomepage zur Einsichtnahme verfügbar. 
 
Bemerkung zu Traktandum Nr. 2 der Bürgergemeinde 
Im Budget 2026 sind Einnahmen von CHF 91'845.00 und Ausgaben von CHF 88'640.00 geplant. Dies ergibt einen 
Ertragsüberschuss von CHF 3'205.00. Wunschgemäss wird nur noch eine Kurzfassung des Budgets gedruckt. Der 
vollumfängliche Voranschlag für das Jahr 2026 steht jeder Stimmbürgerin und jedem Stimmbürger am Schalter der 
Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme offen oder ist auf der Gemeindehomepage zur Einsichtnahme verfügbar. 
Für allfällige Fragen stehen Ihnen der Finanzchef, Hector Herzig oder die Finanzverwalterin, Andrea Saner, gerne 
zur Verfügung. 
 
Antrag: 
Der Gemeinderat bittet Sie, das Budget 2026 zu genehmigen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



   

 
 
Bürgergemeinde Langenbruck 
Bemerkungen und Anträge des Gemeinderates zum Budget 2026 
 
 
Konto Bereich 
8.0290.3300.00 
 
8.0290.4470.00 
 
 
8.8200.ff 
 
 
 
8.8200.3612.00 
 
 
 
 
 
8.8200.3632.00 
 
 
 
8.8200.4632.00 
 
 
 
 
 
 
 

Die Abschreibungen des Holzschopfes belaufen sich auf CHF 19‘140.00. 
 
Die Einwohnergemeinde bezahlt für die Mitbenützung des Holzschopfes Helfen-
berg, eine jährliche Miete von CHF 12'000.00  
 
Die Gemeinde Langenbruck ist per 01.01.2021 dem Zweckverband „Forstbetrieb 
Frenkentäler“ beigetreten. Das damals erforderliche Kapital für den Einkauf, 
wird über 10 Jahren mit dem jährlich anfallenden Gewinn beglichen. 
 
Im Jahr 2026 ist vorgesehen, das folgende Arbeiten im Wald  
durchgeführt werden: 
- Schutzwaldprojekte: CHF 6'600.00 
- Naturschutzprojekt: CHF 10'000.00 
- Waldpflegeprogramm inkl. Jungwuchspflege: CHF 14'000.00 
 
Die Bürgergemeinde bezahlt der Einwohnergemeinde einen Beitrag an die 
Pflege der Wanderwege über CHF 2'500.00 und dem Werkhof für diverse Arbei-
ten über CHF 2'000.00 
 
Rückerstattungen der Einwohnergemeinde 
Waldrandkonzept: CHF 5'000.00 
Pflege der Waldwege: CHF 1'000.00 
Total: CHF 6'000.00 
 
 
Im Jahr 2026 rechnen wir mit einem Aufwandüberschuss von 
CHF 3‘205.00. 
 

 
  



   

 
   



   

Traktanden der Einwohnergemeinde 
 

1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 24. Juni 2025 
2. Budget 2026 
3. Genehmigung Kreditabrechnungen 

 Planungskredit Schnitzelheizung 
 Baukredit Schnitzelheizung 
 Bilsteinstrasse 

4. Verabschiedung Räumliches Leitbild 
5. Der Gemeinderat informiert über die laufenden Geschäfte und Projekte 
6. Verschiedenes 

 
 
 
Bemerkung zu Traktandum Nr. 1 der Einwohnergemeinde 
Das Protokoll der Einwohnergemeinde-Versammlung vom 24. Juni 2025 ist im öffentlichen Anschlagkasten bei der 
Gemeindeverwaltung oder auch auf der Gemeindewebsite zur Einsichtnahme verfügbar. 
 
 
 
Bemerkung zu Traktandum Nr. 2 der Einwohnergemeinde 
Im Budget 2026 sind Einnahmen von CHF 5'287’440.00 und Ausgaben von CHF 5'224’330.00 geplant. Dies ergibt ei-
nen Ausgabeüberschuss von CHF 63’110.00. Wunschgemäss wird nur noch eine Kurzfassung des Budgets gedruckt. 
Der vollumfängliche Voranschlag für das Jahr 2026 steht jeder Stimmbürgerin und jedem Stimmbürger am Schalter 
der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme offen oder ist auf der Gemeindehomepage zur Einsichtnahme verfügbar. 
Für allfällige Fragen stehen Ihnen der Finanzchef, Hector Herzig oder die Finanzverwalterin, Andrea Saner, gerne zur 
Verfügung. 
 
Antrag 
Der Gemeinderat bittet Sie, das Budget 2026 mit den entsprechenden Steuerfüssen, Gebühren und Feuerwehrersatz-
abgaben zu genehmigen. 
 
 
 
Bemerkung zu Traktandum Nr. 3 der Einwohnergemeinde 
 
Genehmigung Kreditabrechnung – Planungskredit Schnitzelheizung 
 
Das Projekt «Planungskredit Schnitzelheizung» schliesst mit einer Kreditunterschreitung von CHF 2'652.75 ab. Die 
Kreditunterschreitung wurde hauptsächlich dadurch erreicht, dass die Planungsarbeiten günstiger offeriert wurden als 
ursprünglich angenommen. 
 

 
 
 
 

CHF18'000.00 

CHF15'347.25 Unterschreitung

 CHF-  CHF5'000.00  CHF10'000.00  CHF15'000.00  CHF20'000.00

Abrechnung Planung Schnitzelheizung

Verpflichtungskredit Nettoinvestitionen Kreditunterschreitung



   

Verpflichtungskredit CHF CHF 18'000.00  

Subventionen und Beiträge CHF                                    -   

Nettoinvestitionen CHF  CHF 15'347.25  

Kreditunterschreitung CHF -2’652.75 

 
 
Antrag 
Der Gemeinderat bittet Sie um die Genehmigung der Kreditabrechnung des Projektes Planungskredit  
Schnitzelheizung. 
 
 
 
Genehmigung Kreditabrechnung – Baukredit Schnitzelheizung 
 
Das Projekt «Baukredit Schnitzelheizung» schliesst mit einer Kreditüberschreitung von CHF 1'047.72 ab. 
 
Die Heizung hat zunächst nicht wie erwartet funktioniert, was zu Verzögerungen und zusätzlichen Kosten führte. Nach 
eingehender Überprüfung wurde festgestellt, dass die Anlage nicht die erforderte Leistung erbrachte. Infolge dieser 
Probleme hat der Heizlieferant die Kosten für den Austausch der Heizung vollständig übernommen. Auch sämtliche 
mit dem Austausch verbundenen Nebenkosten wurden von ihm getragen. Dazu gehören unter anderem die Ausgaben 
für Elektroheizgeräte, die vorübergehend zur Beheizung der Räume eingesetzt werden mussten, sowie die Kosten für 
die nachträglichen Messungen und die Arbeiten des Elektrikers. 
 
Dank der Zusammenarbeit mit dem Lieferanten konnte die Heizung inzwischen korrekt dimensioniert und optimiert 
werden. Seitdem funktioniert sie gut, hält die vereinbarten Messwerte ein und sorgt nun für eine effiziente Wärmever-
sorgung der angeschlossenen Gebäude. Die leichte Kreditüberschreitung ist in erster Linie auf zusätzliche kleinere An-
passungen zurückzuführen. 
 
 

 
 
 
Verpflichtungskredit CHF  CHF 215'000.00  

Subventionen und Beiträge CHF -  

Nettoinvestitionen CHF  CHF 216'047.72  

Kreditüberschreitung  CHF 1'047.72  

 
 
Antrag 
Der Gemeinderat bittet Sie um die Genehmigung der Kreditabrechnung des Projektes Baukredit Schnitzelheizung. 
 
 
  

CHF215'000.00 

CHF216'047.72 

Überschreitung

 CHF-  CHF50'000.00  CHF100'000.00  CHF150'000.00  CHF200'000.00  CHF250'000.00

Abrechnung Schnitzelheizung

Verpflichtungskredit Nettoinvestitionen Kreditüberschreitung



   

Genehmigung Kreditabrechnung – Baukredit Bilsteinstrasse 
 
Die Kreditabrechnung für das Projekt «Bilsteinstrasse» schliesst mit einer Kreditunterschreitung von CHF 51'350.64 
ab. 
 
Die Ersparnis resultiert vor allem daraus, dass auf die ursprünglich geplante Stabilisierung der Strasse durch Holzkäs-
ten verzichtet wurde. Anstelle dieser Methode wurde eine alternative, effizientere Stabilisierungstechnik angewendet, 
die sowohl kostengünstiger als auch funktional ebenso wirksam war. Diese Anpassung führte zu einer signifikanten 
Reduktion der geplanten Ausgaben, wodurch das Projekt unter dem budgetierten Kreditrahmen abgeschlossen wer-
den konnte. 
 
 

 
 
 
 
Verpflichtungskredit CHF  190'000.00  

Subventionen und Beiträge CHF  56'926.90  

Nettoinvestitionen CHF  81'722.46  

Kreditunterschreitung CHF -51’350.64 

 
 
Antrag 
Der Gemeinderat bittet Sie um die Genehmigung der Kreditabrechnung des Projektes Baukredit Bilsteinstrasse. 
 
  

CHF190'000.00 

CHF56'926.90 CHF81'722.46 Unterschreitung

 CHF-  CHF50'000.00  CHF100'000.00  CHF150'000.00  CHF200'000.00

Abrechnung Bilsteinstrasse

Verpflichtungskredit Subventionen und Beiträge

Nettoinvestitionen Kreditunterschreitung



   

 
Bemerkung zu Traktandum Nr. 4 der Einwohnergemeinde 
In der Gemeinde Langenbruck sind derzeit mehrere wesentliche Vorhaben in Planung oder bereits in Arbeit, die di-
rekte Auswirkungen auf die räumliche Entwicklung haben.  
 
Tempo 30-Zone: Die Einführung einer Tempo 30-Zone im gesamten Siedlungsgebiet von Langenbruck und Bären-

wil wird derzeit geprüft. Der Gemeinderat wird mit einem Vorschlag zur Umsetzung vor die Ein-
wohner treten. 

Energieplanung: Im Rahmen der Energieplanung wird unter anderem die Möglichkeit eines zweiten Wärmever-
bunds geprüft. 

Tourismusstrategie: In Zusammenarbeit mit dem Kanton wird die Tourismusstrategie für die Region umgesetzt. 
Quartierplan Gärbi: Der Quartierplan Gärbi wird weiter vorangetrieben und wurde bereits genehmigt. 
 
Das bedeutendste Vorhaben, das langfristige Auswirkungen auf die räumliche Entwicklung Langenbrucks haben wird, 
ist die bevorstehende Revision des Zonenplans Siedlung. Dieser wird zwischen 2024 und 2028 durchgeführt und um-
fasst wesentliche Änderungen, darunter: 
 
 Auszonungen: Geplante grosse Auszonungen in den Bereichen der Wohn- und Mischzonen. 
 Festlegung des Gewässerraums: Die Definition und Festlegung von Gewässerräumen wird ein weiterer wichtiger 

Bestandteil der Revision sein. 
 Die Revision des Zonenplans wird die verbindlichen Grundlagen für die zukünftige räumliche Entwicklung von Lan-

genbruck festlegen und Auswirkungen auf die Eigentümer von Grundstücken in der Gemeinde haben. 
 
Im Vorfeld der Zonenplanrevision hat eine Arbeitsgruppe (AG Dorf) im Auftrag des Gemeinderats das räumliche Leit-
bild Siedlung erarbeitet. Dieses Leitbild setzt die strategischen Stossrichtungen für die zukünftige Entwicklung fest und 
widmet sich intensiv den wichtigsten Fokusräumen der Gemeinde. Es bildet die Grundlage für die bevorstehenden Än-
derungen und dient als Orientierungsrahmen für alle anstehenden Planungs- und Entwicklungsprojekte. 
 
Am 10. November 2025 fand eine Mitwirkungsveranstaltung zum Räumlichen Leitbild statt, bei der die Bevölkerung 
die Möglichkeit hatte, sich aktiv in den Planungsprozess einzubringen. Die gesammelten Vorschläge und Änderungs-
wünsche der Teilnehmenden wurden sorgfältig geprüft und in das Leitbild integriert. Diese Mitwirkung der Bürgerin-
nen und Bürger hat dazu beigetragen, das Projekt weiter zu verfeinern und die Bedürfnisse der Gemeinde bestmöglich 
zu berücksichtigen. 
 
Das räumliche Leitbild soll nun von der Einwohnergemeindeversammlung verabschiedet werden. Mit der Verabschie-
dung wird das Leitbild behördenverbindlich. Dies bedeutet, dass der Gemeinderat sowie die Planungskommission den 
Auftrag erhalten, die zukünftige Entwicklung von Langenbruck gemäss den Richtlinien des Leitbildes umzusetzen. Eine 
Rechtsverbindlichkeit besteht jedoch nicht. 
 
Die Rechtsverbindlichkeit wird erst durch die Überarbeitung und Totalrevision des Zonenplans und Zonenreglements 
Siedlung sowie des Zonenplans und Zonenreglements Dorfkern erlangt. Diese sollen nun auf Basis des Räumlichen 
Leitbilds umfassend revidiert werden. Die Stossrichtungen für diese Revision sind aufgrund der bereits geleisteten 
Vorarbeit klar definiert. 
 
Das Räumliche Leitbild stellt für den Gemeinderat und die Arbeitsgruppe ein zentrales Instrument dar, um ihre Arbeit 
in Bezug auf die räumliche Entwicklung von Langenbruck zu fokussieren und auszurichten. Es soll als Bestandteil der 
Legislaturplanung dienen, sodass eine kontinuierliche Weiterentwicklung und Anpassung an zukünftige Herausforde-
rungen gewährleistet ist. Die im räumlichen Leitbild erwähnten möglichen Massnahmen sind nicht verbindlich und als 
Ideenpool für zukünftige Massnahmen zu verstehen. 
 
Das Leitbild ist auf der Homepage, über den QR-Code auf der ersten Seite oder am Schalter der Gemeinde einsehbar. 
Auf Wunsch schicken wir auch ein gedrucktes Exemplar zu Ihnen nach Hause. 
 
Antrag 
Der Gemeinderat bittet Sie, das Räumliche Leitbild der Einwohnergemeinde zu genehmigen. 
 

  



   

 
Anhang zu Traktandum Nr. 2 der Einwohnergemeinde (Budget 2026) 
 
Steuerfüsse, Gebühren und Feuerwehrersatzabgabe für das Jahr 2026 
Steuerfuss für natürliche Personen  56% der Staatssteuer  
Ertragssteuer juristische Personen  55% der Staatssteuer 
Kapitalsteuer juristische Personen 55% der Staatssteuer 
 
Wassergebühren 
Wasserzins  CHF 4.00 + MWST pro m3 (Festlegung durch GR) 
Jährliche Grundgebühr pro Haushalt  CHF 145.00 + MWST (Festlegung durch GR) 
Jährliche Wasserzählermiete  CHF 35.00 + MWST (Festlegung durch GR) 
Abwassergebühr  CHF 4.50 + MWST pro m3 
Abfallgebühren 
Kehrrichtmarke 35-Liter Sack  CHF 2.20 (Festlegung durch GR) 
Containermarke CHF 50.00 (Festlegung durch GR) 
Plastik-Sammelsack  CHF 3.00 (Festlegung durch GR) 
Grünabfuhr CHF 120.00 (Festlegung durch GR) 
Grünabfuhr Containermiete CHF 20.00 (Festlegung durch GR) 
Hundegebühren 
Hundegebühr für den ersten Hund  CHF 120.00 
Hundegebühr für weitere Hunde  CHF 120.00 je Hund 
1 Hofhund  gratis 
Ersatzabgaben 
Feuerwehrersatzabgabe  0.60% vom steuerbaren Einkommen 
Kurtaxe 
Pro Logiernacht  CHF 1.00 
Nachtparkgebühr 
Monatsabo CHF 40.00 (Festlegung durch GR) 
Jahresabo CHF 400.00 (Festlegung durch GR) 
 
 
 
 

 
  



   

 



   

 

 
 



   

 

 



   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



   

 
 
  



   

 
Einwohnergemeinde Langenbruck 
Bemerkungen und Anträge des Gemeinderates zum Budget 2026  
 
Konto Bereich 
 
 
1.0220.3110.00 
 
 
 
 
1.1401.3611.00 
 
 
1.1500.4200.00 
 
 
 
1.2110.ff 
 
 
1.4120.3614.00 
 
 
 
 
1.6150.3132.00 
 
 
 
 
1.7101.ff 
 
 
 
1.7101.3111.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7201.ff 
 
 
 
 
1.7301.ff 
 
 
 
 
1.7900.3132.00 
 
 
 
1.8400.ff 
 
 

 
Verwaltung 
Die Telefonanlage wird nicht mehr gewartet. Diese Position haben wir bereits im Jahr 2025 
aufgeführt. Dies konnte in diesem Jahr noch nicht umgesetzt werden. Aus diesem Grund wird 
dieser Betrag ins 2026 verschoben. 
 
Öffentliche Sicherheit 
Die Aufwendungen im Bereich des Kindes- und Erwachsenenschutzes sind gegenüber dem 
Jahr 2025 etwas tiefer budgetiert. 
 
Die Feuerwehr-Ersatzabgabe für das Jahr 2025 bleibt unverändert: 0.6 % vom steuerbaren 
Einkommen. 
 
Bildung 
Insgesamt sind die Kosten für die Bildung mit netto CHF 1'319’040.00 budgetiert.  
 
Gesundheit 
Aufgrund unserer Prognose werden im Jahr 2025 für die Pflegefinanzierung Kosten von 
CHF 300'000.00 erwartet. Dieser Betrag kann nicht beeinflusst werden und hängt direkt mit 
der Anzahl Personen und den Pflegestufen zusammen. 
 
Gemeindestrassen/Werkhof 
Es wird ein einfaches Parkierungskonzept erarbeitet, um zum Beispiel zu prüfen, wie viele 
Parkplätze es brauchen würde, um das Zentrum und die Vorgärten zu entlasten. Kosten: 
CHF 10'000.00 
 
Wasserversorgung 
Die Wasserkasse weist in diesem Jahr einen Mehrertrag von CHF 22’484.00 auf. Dieser wird 
dem Bilanzkonto Wasserversorgung gutgeschrieben. Der Wasserzins bleibt auf CHF 4.00 + 
MwSt. pro m3. 
 
Die Ausgaben von CHF 61’650.00 setzten sich wie folgt zusammen: 
1. Allgemeine unvorhergesehene, notwendige Anschaffungen unter dem Jahr 

CHF 1'300.00. 
2. Die Wasseruhren in den Liegenschaften müssen zum Teil altershalber ersetzt werden. 

CHF 2'350.00 
8. Erneuerung eines Durchflussmessgerätes CHF 16’000.00. 
13. Ersatz permanentes Leckortungssystem CHF 23'000.00 
14. Umrüstung G3 auf G4 CHF 3'000.00 
15. Ersatz UV-Anlage Res. Erzenberg 
 
Abwasserversorgung 
Die Abwasserkasse weist in diesem Jahr einen Mehraufwand von CHF 2’517.00 auf. Dieser 
wird dem Bilanzkonto Abwasserversorgung entnommen. Der Abwasserzins bleibt auf CHF 
4.50 + MwSt. pro m3  
 
Abfallbewirtschaftung und Beseitigung 
Für die Abfallbeseitigung wird ein Ertrag von CHF 95’276.00 budgetiert. Der Mehraufwand 
von CHF 921.00 wird dem Bilanzkonto Abfallbeseitigung entnommen. Die Preise der Kehricht-
marken und der Containermarken werden belassen. 
 
Raumordnung 
Im Rahmen der Zonenplanrevision Siedlung soll auch das Naturinventar Siedlung überarbeitet 
werden. Kosten: CHF 5'000.00 
 
Tourismus 
Insgesamt betragen die Kosten für den Tourismus Netto CHF 22'380.00. Gegenüber dem letz-
ten Jahr sind die Nettokosten um etwa CHF 80.00 gestiegen.  
 



   

 
1.8731.3132.00 
1.8731.4631.00 
 
 
1.9100.ff 
 
 
 
 
1.9300.4621.ff 
 
 
 
1.9300.4622.00 
 
 
 
1.9300.4631.00 
 
 
 
 
 
1.6150.5010.10 
1.7101.5030.10 
1.7201.5032.00 
 
1.6150.5010.11 
 
1.7900.5290.02 
 

Energie 
Für eine Machbarkeitsstudie Wärmeverbund ist ein Betrag von CHF 20'000.00 vorgesehen. 
Für diese Studie erhalten wir vom Kanton einen Beitrag von CHF 10'000.00 zurück. 
 
Steuern 
Im Jahr 2026 rechnen wir mit einem Steuersubstrat von netto CHF 1'470'200.00 (Ergeb-
nis 2024 CHF 1'430'322.95). 
Die Ertragssteuer, die Kapitalsteuer und die Sondersteuer betragen 55% der Staatssteuer. 
 
Finanz- und Lastenausgleich 
Gemäss der Finanzausgleichsverordnung wird uns eine «Sonderlastenabgeltung Bildung» 
über CHF 226'777.00 vergütet. Dazu kommt eine «Sonderlastenabgeltung» über 
CHF 166'887.00 für die Aufwendungen der Nicht-Siedlungsfläche. 
 
Der Finanzausgleich beträgt laut Berechnung CHF 1'486'000.00 Diese Zahl hängt mit der wirt-
schaftlichen Entwicklung resp. der Steuerkraft der Gebergemeinden im Verhältnis zur Steuer-
kraft unserer Gemeinde zusammen. 
 
Für die 6. Klasse wird vom Kanton ein Kompensationsbeitrag von CHF 81’986.00 überwiesen. 
 
Zur Abfederung der Vermögensteuerverminderung bezahlt der Kanton CHF 2’990.00 
 
 
Investitionen 
Für die Sanierung Ausserdorf werden insgesamt CHF 80'000.00 budgetiert. 
 
 
 
Sanierung Platz bei der Revue: CHF 60'000.00. 
 
Für die Studie Gemeindezentrum werden CHF 99'500.00 budgetiert. 
 
Im Jahr 2026 rechnen wir mit einem Ausgabenüberschuss von CHF 63’110.00 
 

 

  



   

 


